
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) bietet – 
richtig geplant – unter anderem nennenswerte 
Potenziale zur Personalkostenoptimierung  
im Unternehmen. Hierfür lohnt es sich, die  
einzelnen Bausteine einer bAV und die damit 

verbundenen Förderungen und Pflichten zu  
kennen – und deren Zusammenhänge zu verstehen. 
Die folgende Darstellung zeigt und erläutert 
die verschiedenen Kosteneffekte der bAV aus 
Arbeitgebersicht.

So profitieren Arbeitgeber von einer 
modernen betrieblichen Altersversorgung

Kostenoptimierung mit der bAV

Die Arbeitgeberrente für Geringverdiener wird also – sofern die gesetzlich 
geregelten Bedingungen des § 100 EStG erfüllt sind – doppelt gefördert.
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Rein arbeitgeber- 
finanzierter  

Betriebsrenten-Baustein

Doppelte 
Förderung

Die Entgelt - 
umwandlung in die 

bAV erfolgt aus 
dem Bruttolohn des 
Arbeitnehmers, vor 

Berechnung der 
Sozialabgaben.

Entsprechend fällt 
die SV-Last durch die 
Entgeltumwandlung 

geringer aus – sowohl 
für Arbeit geber als  

auch für Arbeit nehmer.

Aufgrund der Sozial-
abgaben ersparnis 
sind Arbeitgeber 

gesetzlich zur 
Zahlung eines 

Zuschusses zur bAV 
in Höhe von 15 % 

des Arbeitnehmer-
beitrags verpflichtet.

Dieser Zuschuss  
liegt erfahrungs-
gemäß unter der 

SV-Ersparnis.

Der Arbeitgeber-
zuschuss zur 

Entgelt umwandlung 
kann gem. § 4 EStG 

als Betriebs ausgabe 
geltend gemacht 

werden.

Entsprechend sinken  
der zu versteuernde  
Gewinn und damit  

die letztlich zu 
zahlenden Unter-
nehmens steuern.

Arbeitgeber -
finanzierte Beiträge 
zur bAV für sozial-

versicherungs-
pflichtig beschäftigte 

Gering verdiener  
(bis 2.575 € 

Bruttolohn nach 
Entgelt umwandlung) 

werden gem.  
§ 100 EStG mit bis 
zu 288 € pro Jahr 

gefördert.

Arbeitgeber -
finanzierte Beiträge 

zur bAV können  
gem. § 4 EStG als 
Betriebs ausgaben 
geltend gemacht 

werden.

Entsprechend sinken 
der zu versteuernde 
Gewinn und damit  

die letztlich zu 
zahlenden Unter-
nehmens steuern.
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Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Formulierungen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten grundsätzlich für alle 
Geschlechter. 

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, 
unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen.  
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